
 

 

 

 

 
 

BV VerbGem Nr.: VBG/BV/131/2026 

öffentlich Einreicher: Der VerbGem-Bürgermeister 

 

Fachdienst Ordnung und Sicherheit Verfasser: Amey, Dennis 14.03.2026 

AZ:  

 

Beratungsfolge Sitzungsdatum 

Haupt-, Finanz-, Bau- und Vergabeausschuss 26.03.2026 
Verbandsgemeinderat 23.04.2026 
 
 

Vereinbarung über die Bereitstellung und Entnahme von 
Löschwasser in der Gemeinde Blankenheim aus dem 
leitungsgebundenen Versorgungssystem des Wasserverbandes 
„Südharz„ 
 
Beschlussbegründung: 
 
Die Verbandsgemeinde hat nach § 2 Absatz 2 Nr. 1 BrSchG für eine ausreichende 
Löschwasserversorgung Sorge zu tragen. 
 
Insbesondere in Gebieten, in denen zur Löschwasserbereitstellung überwiegend auf das öffentliche 
Trinkwassernetz zurückgegriffen wird, sind die Kommunen auf den Wasserversorger angewiesen. 
Dieser wiederum benötigt sowohl Planungssicherheit als auch die notwendige finanzielle Ausstattung, 
um neben einer ausreichenden Dimensionierung der Trinkwasseranlagen auch die benötigten 
Mengen vorhalten zu können. 
 
Im Verbandsgebiet des Wasserverbandes Südharz soll hierfür von Seiten des Wasserverbandes eine 
entsprechende Vereinbarung abgeschlossen werden.  
 
Gleichlautende Vereinbarungen wurden mit den anderen Verbandsteilnehmern bereits geschlossen. 
 
Die Verwaltung empfiehlt dies auch für den betreffenden Bereich der Verbandsgemeinde. 
 
 
Empfehlung:  
 
Der Haupt-, Finanz-, Bau- und Vergabeausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat die 
nachfolgende Beschlussfassung einstimmig. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Verbandsgemeinderat beschließt den Abschluss der Vereinbarung über die Bereitstellung 
und Entnahme von Löschwasser in der Gemeinde Blankenheim aus dem leitungsgebundenen 
Versorgungssystem des Wasserverbandes „Südharz“ im vorliegenden Entwurf. 
 
Der Verbandsgemeindebürgermeister wird zur Unterzeichnung beauftragt. 

 



 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
 

 finanzielle Auswirkungen      keine finanziellen Auswirkungen 
 

 
Ertrag 
 

 
EUR 
 

 
Einzahlungen 
 

 
EUR 
 

 
Aufwand 
 

 
EUR  1.000 
 

 
Auszahlungen 
 

 
EUR  1.000 
 

 

 Mittel stehen zur Verfügung 

 

Jahr 
2026 
 

Kostenstelle/ Konto 
52210.40005 

 

EUR 
 

 
           EUR 

 Mittel stehen nicht zur Verfügung, es fehlen 

 

Deckungsvorschlag: 
     Jahr  Kostenstelle/ Konto  EUR 

 Minderaufwendungen/ 

 Auszahlungseinsparung 
 
 

 Mehrerträge /  

 Mehreinzahlungen 
 

 

Jährliche Folgekosten: Personalkosten  Sachkosten  Abschreibungen 

 
 ja  nein 

 

Bemerkungen 
 
 

 
 
 
Anlagen: 
 
Löschwasservertrag Mansfelder Grund-Helbra - Entwurf 
 
 
 
Beratungsergebnis: 
 
Anwesend: Dafür: Dagegen: Enthaltung laut Beschlussvorschlag abweichender Beschluss 
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